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VON MONAT ZU MONAT

Die Freiwilligkeit - ein Grundelement
der Schweizerischen Armee

i.

Die in ihrem geistigen Gehalt und ihrer Ausgestaltung so einzigartige Wehrform
der schweizerischen Miliz beruht in mannigfacher Hinsicht auf Grundlagen, die
andere Armeen nicht oder nicht in dieser besonderen Gestalt kennen. Eines dieser

Grundelemente unseres Heeres ist der Gedanke der Freiwilligkeit, dem sicher in
keinem Heer der Welt so breiter Spielraum gelassen wird wie in unserer Milizarmee;
es ist kaum übertrieben, wenn wir die Behauptung wagen, dass die Freiwilligkeit
geradezu eines der besonderen Kennzeichen unseres Wehrsystems bedeutet. Unter-
suchen wir diese Tatsache einmal etwas näher — eine solche Betrachtung wird um
so reizvoller sein, als sie uns Dinge vor Augen führt, die uns eigentlich selbstver-
ständlich sind.
Wer von der Freiwilligkeit in Militärdingen spricht, wird in erster Linie an das

weite Gebiet der militärischen Betätigung des Schweizer Soldaten vor unid ausser
Dienst denken, das zweifellos ein besonders weites und fruchtbares Anwendungs-
feld des freiwilligen Einsatzes bietet. Mit der vor- und ausserdienstlichen Arbeit des

Angehörigen der Armee ist aber der Wirkungsbereich der Freiwilligkeit noch kei-

neswegs erschöpft. Die nähere Betrachtung wird im Gegenteil zur Feststellung
führen, dass dem Prinzip der Freiwilligkeit in unserem Wehrwesen weit grössere

Bedeutung zukommt, als man gemeinhin annimmt. Denn das Wesen unserer Miliz
liegt in der selbstverständlichen Anteilnahme des ganzen Volkes an den Problemen
der Armee — einer Anteilnahme, die aus dem innern Beteiligtsein erwächst und
weit mehr bedeutet als eine bloss passive Zustimmung. Darum fühlen sich die

Angehörigen der Armee auch im Zivilleben mit seltener Intensität der militärischen
Sache verpflichtet. Unsere Armee ist denn auch die einzige Armee der Welt, in der
der Soldat — als Bürger — über seine eigenen militärischen Pflichten, zum Beispiel
über die Dauer seiner Dienstleistungen, abstimmen darf. Die Freiwilligkeit der
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